
PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK 
STEUERBERATER 
FACHBERATER FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT 

MANDANTENBRIEF SEPTEMBER 2013 
SEITE 1 

 

STEUERBERATER PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK ∙ SELLINER STR. 10 ∙ 01109 DRESDEN ∙ TEL. 03 51-4 59 56 40 ∙ MICHAEL@SCHEFCZYK.NET ∙ WWW.STB-SCHEFCZYK.DE 

►AKTUELL: SOLIDARITÄTSZUSCHLAG VERFASSUNGSWIDRIG? 

Die Verfassungswidrigkeit des Solidaritätszuschlags 
wird seit langer Zeit diskutiert, weil es sich um eine 
Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer, Kapitaler-
tragsteuer und Körperschaftsteuer handelt, die si-
cherlich kaum noch durch ihren ursprünglichen 
Zweck zu rechtfertigen ist, zu nicht zweckgebunde-
nen Einnahmen beim Bund führt und jeden ein-
schlägigen Steuerbescheid und ähnliche Dokumente 
vermeidbar verkompliziert. Die Einführung des So-
lidaritätszuschlags wurde 1991 mit den Kosten der 
Deutschen Einheit begründet. Er wurde eingeführt 
mit 7,5 % der Einkommen-/Körperschaftsteuer der 
zweiten Jahreshälfte 1991 und der ersten Jahreshälfte 
1992, war dann für zwei Jahre ausgesetzt, belief sich 
für drei Jahre auf 7,5 % und seit 1998 auf 5,5 %. 
Zu den Meilensteinen der Prüfung der Verfas-
sungswidrigkeit gehören eine 2006 von Bund der 
Steuerzahler unterstütze Verfassungsbeschwerde, 
die zwar nicht zur Entscheidung angenommen wur-

de, aber für knapp zwei Jahre dazu führte, dass der 
Solidaritätszuschlag nur vorläufig festgesetzt wurde. 
In der Folge hielt das Niedersächsische Finanzge-
richt den Solidaritätszuschlag 2009 für verfassungs-
widrig und rief das Bundesverfassungsgericht an, 
das die Vorlage als unzulässig verwarf, weil die Ver-
fassung nicht gebietet, Ergänzungsabgaben zu befris-
ten. Parallel konnten die Finanzgerichte Münster 
und Köln keine Verfassungswidrigkeit erkennen. 
Erfreulicherweise hat das Niedersächsische Finanz-
gericht am 21.08.2013 entschieden, eine Klage auszu-
setzen und dem Bundesverfassungsgericht vorzule-
gen. Die rechtliche Argumentation stützt sich da-
rauf, dass ggf. ausländische Steuern oder die Ge-
werbesteuer auf die Einkommensteuer angerechnet 
und dabei gleiche Sachverhalte ungleich behandelt 
werden. Man kann hoffen, dass das Bundesverfas-
sungsgericht dem Gesetzgeber nun pro futuro Vor-
gaben macht – mehr zu hoffen wäre sehr kühn. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG SEPTEMBER UND OKTOBER 2013 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.09.2013 10.10.2013 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2013 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.09.2013 – 

Umsatzsteuer2 10.09.2013 10.10.2013 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 13.09.2013 14.10.2013 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 26.09.2013 29.10.2013 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Bei Zahlung mittels Kreditkarte erfolgt der Ab-
fluss mit der Unterschrift auf dem Belastungsbeleg 
Bei der Ermittlung des Gewinns oder Überschusses 
durch Einnahmen-Überschussrechnung handelt es 
sich um eine Zufluss- und Abflussrechnung. Ein-
nahmen sind innerhalb des Kalenderjahres bezogen, 
in dem sie zugeflossen sind. Das ist der Zeitpunkt, in 
dem über die Einnahmen wirtschaftlich verfügt 
werden kann. Ausgaben sind für das Kalenderjahr 
abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, 
dass bei Zahlung mittels Kreditkarte der Abfluss mit 
der Unterschrift auf dem Belastungsbeleg erfolgt 
und nicht erst im Zeitpunkt der Belastung auf dem 
Konto. 
Hinweis: Für regelmäßig wiederkehrende Einnah-
men und Ausgaben ist das Zufluss-Abfluss-Prinzip 
eingeschränkt. Einnahmen und Ausgaben, die kurze 
Zeit vor oder nach der Jahreswende zu- bzw. abflie-
ßen, sind in dem Kalenderjahr der wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit zu erfassen. Als „kurze Zeit“ ist 
i. d. R. ein Zeitraum bis zu 10 Tagen anzusehen. 

Stillhalterprämien aus Optionsgeschäften mit An-
teilen an Kapitalgesellschaften sind körperschaft-
steuerpflichtig 
Gewinne einer Kapitalgesellschaft aus der Veräuße-
rung eines Anteils an einer anderen Kapitalgesell-
schaft sind körperschaftsteuerfrei. Vereinnahmt eine 
Kapitalgesellschaft dagegen als sogenannter Stillhal-
ter bei Optionsgeschäften Prämien für den Erwerb 
oder die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften, sind diese körperschaftsteuerpflichtig. 

Investitionszulage: Lastenaufzug in einer Bäckerei 
ist Betriebsvorrichtung und kein Gebäudebestand-
teil 
Nach dem Investitionszulagengesetz ist die Anschaf-
fung von neuen beweglichen Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens unter Beachtung weiterer Bedin-
gungen steuerlich begünstigt. Die Abgrenzung un-
beweglicher von beweglichen Wirtschaftsgütern hat 
nach einkommensteuerlichen Grundsätzen zu erfol-
gen. Für Grundstücke basieren sie auf den Regelun-
gen im Bürgerlichen Gesetzbuch. Danach handelt es 
sich um zulagenbegünstigte bewegliche Wirtschafts-
güter, wenn zwar zivilrechtlich wesentliche Gebäu-
debestandteile vorliegen, sie aber als Betriebsvor-
richtungen zu beurteilen sind. Dies setzt eine unmit-
telbare und enge funktionale Verzahnung mit den 
Betriebsabläufen voraus. 
Da es auf die betriebliche Nutzung des Gegenstands 
ankommt, kann eine bauliche Einrichtung bei dem 
einen Unternehmen als Betriebsvorrichtung anzuse-
hen sein, bei dem anderen aber nicht. 

Der Lastenaufzug für eine Bäckerei erfüllt die Vo-
raussetzungen, um ihn als für den Betriebsablauf 
wesentlichen Bestandteil des Betriebs anzusehen. Ein 
Aufzug, mit dem im Wesentlichen die Backbleche 
transportiert werden, dient dem Betrieb als Haupt-
zweck. Es ist nicht erforderlich, dass der Aufzug 
ausschließlich für die betrieblichen Abläufe genutzt 
wird. Er muss dem Gewerbe lediglich als Haupt-
zweck dienen. Aus den genannten Gründen ist er als 
Betriebsvorrichtung investitionszulagenbegünstigt. 

►GRUNDEIGENTÜMER 

Einkünfteerzielungsabsicht bei der Vermietung 
von Gewerbeobjekten 
Bei Gewerbeimmobilien ist in jedem Fall festzustel-
len, ob der Vermieter auf die voraussichtliche Dauer 
der Nutzung einen Überschuss erzielen kann. Das 
gilt auch für einen gewerblichen Zwischenmieter. 
Aufwendungen für ein nach Anmietung leer stehen-
des Gewerbeobjekt können als vorab entstandene 
Werbungskosten abziehbar sein. Voraussetzung ist 
jedoch, dass der Zwischenmieter die Einkünfteerzie-
lungsabsicht erkennbar aufgenommen und sie später 
nicht aufgegeben hat. Ist von Anfang an bekannt 
oder stellt sich später heraus, dass für ein seit Jahren 
leer stehendes Objekt, so wie es baulich gestaltet ist, 
kein Markt besteht, muss eine Einkünfteerzielungs-
absicht zunächst verneint werden. Nur wenn der 
Zwischenmieter zielgerichtet darauf hinwirkt, dass 
das Objekt durch bauliche Umgestaltung in einen 
vermietbaren Zustand versetzt wird, ist dies anders 
zu beurteilen. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Mietvertragsüber-
nahme 
Tritt der Erwerber eines Mietobjektes in einen beste-
henden Mietvertrag ein, genügt eine Befristung des 
Mietverhältnisses alleine nicht, um eine Einkünfteer-
zielungsabsicht zu verneinen. Bei der Prüfung der 
Einkünfteerzielungsabsicht ist bei Eintritt des Er-
werbers in das Mietverhältnis des Veräußerers da-
von auszugehen, dass für den Übergang die allge-
meinen gesetzlichen Regelungen greifen. 
Enthält der Mietvertrag Regelungen, die speziell auf 
die Person des Veräußerers bezogen sind, gelten die-
se nicht in jedem Fall für den Erwerber. So ist z. B. 
eine Klausel, wegen einer möglichen Selbstnutzung 
durch den Veräußerer, nicht bindend für das Miet-
verhältnis des Erwerbers. In diesem Fall ist vielmehr 
davon auszugehen, dass ein Mietverhältnis auf un-
bestimmte Zeit vorliegt. 

Mietbürgschaft kann der Höhe nach unbegrenzt 
sein 
Die im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegte Grenze 
von drei Monatsmieten gilt für die vom Mieter ge-
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stellte Kaution, nicht aber für Mietausfallbürgschaf-
ten von Dritten. Dies hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden. Damit darf ein Vermieter von einem Bür-
gen grundsätzlich eine über der Dreimonatsgrenze 
liegende Summe verlangen, sofern der Mieter ent-
sprechende Mietrückstände hat und im Bürgschafts-
vertrag keine Obergrenze vereinbart wurde. 
In dem entschiedenen Fall wurde ein Mieter zur 
Räumung der Wohnung und Zahlung rückständiger 
Miete verurteilt. Der Vermieter verlangte die Summe 
daraufhin vom Bruder des Mieters, der für die Miet-
zahlungen gebürgt hatte. Dieser wollte nur maximal 
drei Monatsmieten zahlen. Zu Unrecht, meinten die 
Richter. Diese Sichtweise dient nach Ansicht des Ge-
richts auch dem Mieterschutz, da sich der Vermieter 
bei einem Zahlungsverzug regelmäßig zur fristlosen 
Kündigung des Mietverhältnisses veranlasst sähe. 
Eine Bürgschaftsbegrenzung für Mietzahlungen 
würde eher zur Beendigung eines Mietverhältnisses 
führen, als dass der Mieter dadurch geschützt wür-
de. Will ein Bürge nur bis zu einer bestimmten 
Summe eintreten, wäre im Bürgschaftsvertrag zwin-
gend eine Obergrenze festzuschreiben. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Aufwandsunabhängige Inanspruchnahme der Ent-
fernungspauschale für Familienheimfahrten 
Die Entfernungspauschale für eine wöchentliche 
Familienheimfahrt im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung kann auch dann in Anspruch ge-
nommen werden, wenn ein Arbeitnehmer für die 
Fahrt keine Kosten hatte. Vom Arbeitgeber steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen und steuerfrei 
gewährte Freifahrten sind jedoch mindernd auf die 
Entfernungspauschale anzurechnen. 
Der Bundesfinanzhof hat dies so entschieden und 
deutlich gemacht, dass diese Begünstigung vom Ge-
setzgeber gewollt und durch umwelt- und verkehrs-
politische Lenkungszwecke gerechtfertigt ist. 
Hinweis: Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer einen Dienstwagen für dessen Familien-
heimfahrten, so kann dieser allerdings keinen Wer-
bungskostenabzug für diese Fahrten geltend ma-
chen, weil ihm kein eigener Aufwand entsteht. 

Dienstwagenbesteuerung: Anwendung der 1 %-
Regelung auch bei fehlender privater Nutzung 
Wird einem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ein 
Fahrzeug unentgeltlich oder verbilligt zur privaten 
Nutzung zur Verfügung gestellt, führt dies beim Ar-
beitnehmer auch dann zu einem steuerpflichtigen 
Vorteil, wenn der Arbeitnehmer das Fahrzeug tat-
sächlich nicht privat nutzt. 
Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden und seine 
bisherige Rechtsprechung korrigiert. Bisher wurde in 
derartigen Fällen die private Nutzung des Fahrzeugs 

vermutet. Der Steuerpflichtige konnte die Vermu-
tung unter engen Voraussetzungen widerlegen. 
Diese Möglichkeit ist nun entfallen: 
· Die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 

Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt 
beim Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als 
Lohn zu versteuern ist. 

· Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der 
privaten Nutzung Gebrauch gemacht hat, ist da-
für unerheblich, denn der Vorteil in Gestalt der 
konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch zu 
Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeit-
nehmer bereits mit der Überlassung des Fahr-
zeugs zugeflossen. 

Der Vorteil ist entweder nach der Fahrtenbuchme-
thode oder nach der 1 %-Regelung zu bewerten, 
wenn kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt 
wird. 
Hinweis: Im Bereich der Gewinneinkünfte wird ein 
Beweis des Gegenteils demgegenüber weiterhin 
möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten andere 
Fahrzeuge zur Verfügung stehen). 

Dauer der Arbeitszeit bei fehlender ausdrücklicher 
Vereinbarung 
Ist in einem Arbeitsvertrag die Arbeitszeit nicht 
ausdrücklich geregelt, gilt grundsätzlich die be-
triebsübliche Arbeitszeit als vereinbart. Dies gilt so-
wohl was die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers als 
auch was die Vergütungspflicht des Arbeitgebers 
betrifft und auch für außertarifliche Angestellte. So 
hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. 
Im entschiedenen Fall ging es um eine außertariflich 
angestellte Referentin eines größeren Unternehmens, 
deren Aufgabe in der Durchführung von Marktana-
lysen bestand. Laut Arbeitsvertag hatte sie An-
spruch auf ein Bruttojahresgehalt von 95.000 €. In 
dem Arbeitsvertrag war die Dauer der geschuldeten 
Arbeitszeit nicht ausdrücklich geregelt. Es fand sich 
lediglich der Passus, dass die Mitarbeiterin „auch 
außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit tätig 
werden muss“. Die Arbeitnehmerin erschien selten 
im Büro. Nachdem sich bei ihr – bei Zugrundele-
gung der betriebsüblichen Arbeitszeit von 
38 Stunden – nahezu 700 Minusstunden angesam-
melt hatten, forderte die Arbeitgeberin sie auf, die 
betriebsübliche Arbeitszeit einzuhalten. Als die Ar-
beitnehmerin dem nicht nachkam, kürzte die Arbeit-
geberin die Gehälter der Arbeitnehmerin um insge-
samt rund 7.000 €, weil sie ihrer Arbeitspflicht nicht 
vollständig nachgekommen war. 
Mit der daraufhin erhobenen Klage begehrte die Ar-
beitnehmerin die Auszahlung der einbehaltenen Be-
träge. Sie machte geltend, mangels einer ausdrückli-
chen Regelung in ihrem Arbeitsvertrag nicht zur Ab-
leistung der betriebsüblichen Arbeitszeit verpflichtet 
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zu sein. Vielmehr erfülle sie ihre Arbeitspflicht ohne 
Rücksicht auf den zeitlichen Aspekt schon dadurch, 
dass sie alle ihr von der Arbeitgeberin übertragenen 
Aufgaben erledige. Die Klage blieb in allen Instanzen 
erfolglos. 
Zur Begründung führte das Bundesarbeitsgericht 
aus, dass die Arbeitgeberin berechtigt gewesen sei, 
von ihrer Arbeitnehmerin die Einhaltung der be-
triebsüblichen Arbeitszeit zu verlangen.  Die ver-
tragliche Regelung, wonach die Arbeitnehmerin 
verpflichtet war, auch außerhalb der betriebsübli-
chen Arbeitszeit tätig zu werden, beinhalte zwangs-
läufig, dass die Arbeitnehmerin zumindest verpflich-
tet war, die betriebsübliche Arbeitszeit einzuhalten. 
Generell sei es zwar möglich, eine dem Zeitmaß ent-
hobene Arbeitspflicht zu vereinbaren, im konkreten 
Falle fehlten hierfür aber die Anhaltspunkte. Dem-
gemäß sei auch die Aufforderung der Einhaltung 
der 38-Stunden-Woche gerechtfertigt gewesen. So-
weit die tatsächliche Arbeitsleistung dahinter zu-
rückblieb, durfte die Arbeitgeberin das Arbeitsent-
gelt kürzen. 

►UMSATZSTEUER 

Umsatzsteuerbefreiung bei Einrichtungen zur am-
bulanten Pflege kranker und pflegebedürftiger 
Menschen darf nicht an Vorjahresgrenze scheitern 
Nach nationalem Recht sind Umsätze zur ambulan-
ten Pflege kranker und pflegedürftiger Menschen 
nur umsatzsteuerfrei, wenn die Betreuungs- oder 
Pflegekosten im vorangegangenen Kalenderjahr in 
mindestens 40 % (vor 1995 zwei Drittel und ab 2013 
25 %) der Fälle von den gesetzlichen Trägern der 
Sozialversicherung oder gleichgestellten Trägern 
vergütet worden sind. 
Der Bundesfinanzhof hat im Anschluss an den Ge-
richtshof der Europäischen Union entschieden, dass 
die Befreiung nicht allein daran scheitern darf, dass 
ausschließlich auf die Verhältnisse des vorangegan-
genen Kalenderjahrs abgestellt wird. Das heißt: 
Werden die Kosten im laufenden Kalenderjahr zu 
mindestens 40 % (ab 2013 25 %) von den genannten 
Trägern vergütet, reicht das für die Umsatzsteuerbe-
freiung aus. Die Befreiung ergibt sich dann unmit-
telbar aus dem Unionsrecht, das dem nationalen Ge-
setz vorgeht. 

Umsatzsteuer: Auswirkungen durch den Beitritt 
Kroatiens zur Europäischen Union 
Kroatien gehört seit dem 01.07.2013 zum Gebiet der 
Europäischen Union. Seitdem hat Kroatien das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem ohne Übergangs-
frist anzuwenden. Dies gilt auch hinsichtlich der Be-
stimmungen über die umsatzsteuerliche Behandlung 
des innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleis-
tungsverkehrs. Dadurch ergeben sich Auswirkungen 

auf das deutsche Umsatzsteuerrecht. Nach den Vor-
schriften des Umsatzsteuerrechts treten im grenz-
überschreitenden Leistungsverkehr unterschiedliche 
Besteuerungsfolgen ein. 
Zu den einzelnen umsatzsteuerlichen Auswirkungen 
hat das Bundesministerium der Finanzen Stellung 
genommen. 
Hinweis: Bestehen Geschäftsbeziehungen oder wer-
den diese eingegangen, sollte der Steuerberater zu 
den Auswirkungen gefragt werden. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Änderung des Einkommensteuerbescheids bei 
nachträglich bekannt gewordenem Doppelansatz 
von Altersvorsorgeaufwendungen 
Das Finanzamt darf einen Einkommensteuerbe-
scheid ändern, wenn der zuständigen Stelle maßgeb-
liche Tatsachen erst nachträglich bekannt werden. 
Eine Änderung ist dem Finanzamt allerdings nach 
Treu und Glauben versagt, wenn die Tatsache bei 
ordnungsgemäßer Erfüllung der Ermittlungspflicht 
nicht verborgen geblieben wäre. Hat auch der Steu-
erzahler seine Mitwirkungspflichten verletzt, ist die 
Änderungsmöglichkeit nur ausgeschlossen, wenn 
der Verstoß des Finanzamtes deutlich überwiegt. 
In einem vom Bundesfinanzhof zu entscheidenden 
Fall hatte ein von der Rentenversicherungspflicht 
befreiter angestellter Arzt seine zum Versorgungs-
werk entrichteten Altersvorsorgeaufwendungen 
doppelt angesetzt. Dieses wurde dem Finanzamt 
durch eine Kontrollmitteilung nachträglich bekannt. 
Obwohl die Lohnsteuerbescheinigung und der Jah-
reskontoauszug des Versorgungswerkes missver-
ständlich waren, hätte dem Finanzbeamten der 
Doppelansatz schon bei der Veranlagung auffallen 
können. Das Gericht erlaubte im Wege des vorläufi-
gen Verfahrens die Änderung des Bescheids, weil 
der Arzt seine Angaben in der Steuererklärung nicht 
wahrheitsgemäß und nicht nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht und damit seine Mitwirkungs-
pflichten verletzt habe. 

Abzug der zumutbaren „Eigenbelastung“ bei 
Krankheitskosten 
Außergewöhnliche Belastungen können nur insoweit 
abgezogen werden, als sie die zumutbare Belastung 
übersteigen. Ein Finanzgericht hatte in diesem Zu-
sammenhang entschieden, dass die zumutbare Ei-
genbelastung auch bei Krankheitskosten zu berück-
sichtigen ist. 
Der Bundesfinanzhof hat inzwischen die Revision 
gegen ein Urteil zugelassen. 
Hinweis: In entsprechenden Fällen kann auf das jetzt 
anhängige Revisionsverfahren hingewiesen und An-
trag auf Ruhen des Einspruchsverfahrens gestellt 
werden. 


